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KT-Drucksache Nr. X-0665  
 
für den Jugendhilfeausschuss 
ab 1 Woche vor der Sitzung 
-öffentlich- 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 
 
 
Haushalt 2024/2025;  
Förderung des Vereins Wirbelwind e. V. Reutlingen für die Informations- und 
Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Zur Förderung des Vereins Wirbelwind e. V. Reutlingen für die Informations- und Fach-

stelle gegen sexualisierte Gewalt werden 150.050,00 EUR im Haushaltsjahr 2024 (inklu-
sive Einmalzahlung in Höhe von 7.144,00 EUR) und 145.850,00 EUR im Haushaltsjahr 
2025 bei der Produktgruppe 36.20 eingestellt. Die Zuwendungen für den Verein Wirbel-
wind e. V. Reutlingen betragen im Haushaltsjahr 2024 150.025,00 EUR und im Haus-
haltsjahr 2025 145.738,00 EUR.  
 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, mit dem Verein Wirbelwind e. V. Reutlingen eine Zu-
wendungsvereinbarung mit einer 3-jährigen Laufzeit und einer jährlichen Dynamisierung 
von 2 % abzuschließen. Die Einmalzahlung für das Jahr 2024 unterliegt nicht der Dyna-
misierung. Die Dynamisierung für das Jahr 2026 erfolgt unter dem Vorbehalt der Bereit-
stellung der Haushaltsmittel. 
 

3. Der weitergehende Antrag wird abgelehnt. 
 
  

 DER LANDRAT 

 

 
Geschäftsstelle Kreistag 

 
Datum: 18.10.2023 
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Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtaufwand/Gesamtinvestition  
beim freien Träger:             770.000,00 EUR 

Anteil Landkreis: 295.763,00 EUR 
Davon Einmalzahlung:                7.144,00 EUR 

Ergebnishaushalt 
Teilhaushalt: 5 
Produktgruppe: 36.20  
Allgemeine Förderung junger Menschen 
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen 
 
 

Im Haushaltsplanentwurf  
veranschlagte Haushaltsmittel:  
 
2024:                                       142.950,00 EUR 
2025:                                       145.850,00 EUR 

Über die Änderungsliste   
einzustellen:  
 
2024:                                          7.100,00 EUR 

Jährlicher Folgeaufwand: 2026                                                                       148.653,00 EUR 

 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
I. Kurzfassung 
 
2019 wurde gemeinsam mit dem Verein Wirbelwind e. V. Reutlingen (Verein Wirbelwind) ein 
Kommunales Schutz- und Präventionskonzept gegen sexualisierte Gewalt für den Landkreis 
aufgestellt, das sich an alle Institutionen der Jugendhilfe und an alle Schulen richtete. Für 
den Zeitraum 2020 bis 2022 wurden beim Verein Wirbelwind dafür 2,0 Fachstellen gefördert: 
0,5 Beratung plus 1,5 Qualifizierung. Wegen deutlich gestiegener Beratungsanfragen im 
Nachgang zu den Präventionsveranstaltungen wurde der Beratungsanteil für das Jahr 2023 
um 0,25 % aufgestockt (KT-Drucksache Nr. X-0507). 
 
Der Verein Wirbelwind beantragt für den Zeitraum 2024 bis 2026 die Förderung für jeweils 
2,25 Fachkraftstellen. Die Antragssummen liegen für das Jahr 2024 bei 171.378,04 EUR 
(Erhöhung um 9 % gegenüber dem Jahr 2023) und für das Jahr 2025 bei 181.662,80 EUR 
(Erhöhung um 6 % gegenüber dem Jahr 2024). Die Antragssumme für das Jahr 2026 bein-
haltet wieder eine Dynamisierung von 2 % gegenüber dem Vorjahr.  
 
Die Verwaltung empfiehlt nach eingehender Beratung mit dem Verein Wirbelwind, die Arbeit 
am Kommunalen Schutz- und Präventionskonzept gegen sexualisierte Gewalt (KSPK) von 
der Projekt- in die Regelarbeit zu überführen. Ab dem Jahr 2024 soll eine Arbeitsgruppe den 
fachlichen Austausch und die konzeptionelle Weiterarbeit sicherstellen. Dieser Vorschlag 
wurde mit der bisherigen Projektgruppe KSPK erarbeitet und vom Projektbeirat am 
18.09.2023 befürwortet. 
 
Der Verein Wirbelwind soll nach dem Projektende am 31.12.2023 langfristig mit 2,0 Fach-
kraftstellen ausgestattet werden und diese für Beratung, Qualifizierung, Prävention und 
Netzwerkarbeit einsetzen. Dieses Vorgehen ist mit dem Verein Wirbelwind abgestimmt. Dar-
über hinaus empfiehlt die Verwaltung, 2024 eine Einmalzahlung in Höhe von 7.144,00 EUR 
zu gewähren, die nicht in den Basisbetrag der weiteren Dynamisierung einfließt. 
 
Als Anlage 1 ist der Antrag des Vereins Wirbelwind, als Anlage 2 der Haushaltsplan 2024 bis 
2026, als Anlage 3 der Haushaltsplan 2023 sowie als Anlage 4 der Verwendungsnachweis 
2022 beigefügt. 
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Umsetzung des Kommunalen Schutz- und Präventionskonzepts (KSPK) seit 2020 
 

Der Verein Wirbelwind e. V. Reutlingen (Verein Wirbelwind) arbeitet seit über 25 Jahren 
mit von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen. In mehreren Schritten wurde die 
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Förderung von einer 0,5 Fachkraftstelle im Jahr 2013 auf zuletzt 2,25 Fachkraftstellen im 
Rahmen der Qualifizierungsoffensive gegen sexualisierte Gewalt im Landkreis Reutlin-
gen ausgebaut. Die Qualifizierungsoffensive wollte alle Einrichtungen der Jugendhilfe 
sowie alle Schulen erreichen, Multiplikator*innen schulen und die individuelle und kollek-
tive Handlungskompetenz im Umgang mit sexualisierter Gewalt stärken. In den Schu-
lungen ging es u. a. um  

 
 Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema sexualisierte Gewalt in der Öffentlichkeit, 

Enttabuisierung des Themas, Aufklärung über die unterschiedlichen Täterprofile und 
Motive. Aufmerksam machen auf Strukturen in Familien und Organisationen, die 
Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt ermöglichen und begünstigen. 

 
 „Qualifizierung zum Thema sexualisierte Gewalt“, Schulung von Fachkräften und Mul-

tiplikatoren in Institutionen der Jugendhilfe und der Schule, damit Verantwortliche 
Gewalterfahrung bei Kindern und Jugendlichen einordnen und wahrnehmen können. 
Nur das „geschulte Auge“ kann die subtilen Anzeichen, die Kinder zeigen, wenn sie 
sexualisierte Gewalt erlebt haben, erkennen. 

 
Parallel dazu hat der Verein Wirbelwind Beratung für Betroffene sexualisierter Gewalt 
und deren Angehörige sowie Personen angeboten, die in ihrem beruflichen Handeln mit 
Betroffenen, deren Angehörigen und/oder mutmaßlichen Täter*innen zu tun haben. Zu-
sätzlich hat der Verein Wirbelwind zahlreiche weitere, drittmittelfinanzierte Präventions-
veranstaltungen angeboten bzw. die Entwicklung von institutionellen Schutzkonzepten 
für selbstzahlende Einrichtungen begleitet. 
 
Die Einrichtungen, die einen verantwortlichen Umgang mit sexualisierter Gewalt entwi-
ckeln wollen, müssen sich insbesondere mit zweierlei Risiken auseinandersetzen:  
 
 dass die Einrichtung zum Tatort sexualisierter Gewalt wird, 
 dass die betroffenen Kinder durch die Fachkräfte nicht wahrgenommen werden und 

ihnen dadurch keine Hilfe gewährt werden kann. 
 
Pandemiebedingt kam es in den Jahren 2020 und 2021 zu einer Verzögerung des Pro-
jektfortschritts. Die Projektgruppe hat daraufhin mehrfach die weitere Planung ange-
passt: Die Angebote für die Schulen fanden von Sommer 2022 bis Frühjahr 2023 statt. 
Die Veranstaltungen für die offene und verbandliche Jugendarbeit sowie die Jugendso-
zialarbeit wurden gesplittet auf Winter 2022/2023 und Herbst 2023. Die Schulungstermi-
ne für die Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung starten im Herbst 2023 und werden 
dann im Jahr 2024 abgeschlossen. 
 
Die Fortbildungsangebote wurden und werden mit Ausnahme der verbandlichen Ju-
gendarbeit sehr gut angenommen. Für die verbandliche Jugendarbeit soll in 2024 
nochmal ein Anlauf genommen werden, die Vereine und Verbände für die Entwicklung 
von institutionellen Schutzkonzepten zu gewinnen und für finanzschwache Vereine die 
Eigenbeteiligung auf ein Mindestmaß zu reduzieren.  
 
Der Verein Wirbelwind hat in einer abschließenden Beiratssitzung am 18.09.2023 den 
Umsetzungsstand und die Erfahrungen aus der 4-jährigen Projektlaufzeit präsentiert.  
 
Außerdem hat die Projektgruppe vorgestellt, wie die Verstetigung der fachlichen und 
konzeptionellen Arbeit im Landkreis Reutlingen aussehen soll: Ab 2024 soll die Vernet-
zung und der fachliche Austausch im Rahmen einer Arbeitsgruppe erfolgen, zu der ne-
ben dem Verein Wirbelwind auch die anderen freien Träger eingeladen werden, die im 
Auftrag des Landkreises Präventions- oder Interventionsangebote durchführen: Pro Fa-
milia, Erziehungsberatung des Diakonieverbands, Hilfe zur Selbsthilfe, Kinderschutz-
bund. 
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Zu den bisherigen Angeboten soll ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch stattfinden, 
der es ermöglicht, die Arbeit insgesamt, aber insbesondere auch die Kooperationen der 
unterschiedlichen Partner im Interesse der Betroffenen weiterzuentwickeln. 
 
Präventions- und Interventionsangebote im trägerübergreifenden Hilfesystem: 
 
 Qualifizierungsoffensive für alle Akteursgruppen im SGB VIII und alle Schulen: Fort-

bildungen für Fachkräfte und Ehrenamtliche 
 Hilfen zur Erziehung und Betreuungsweisungen (Täter-Opfer-Ausgleich) durch Hilfe 

zur Selbsthilfe, Pfunzkerle Tübingen, Familientherapeut*innen im Landkreis  
 Beratung und Intervention durch Kinder- und Jugendärzt*innen, Kinderklinik, Kinder- 

und Jugendpsychiatrie 
 Sexualpädagogische Angebote durch Pro Familia, Schule, KiTas, Kreisgesundheits-

amt, Verein Wirbelwind, Familien- und Jugendberatungsstellen, offene Jugendarbeit 
usw. 

 Kinderschutzverfahren nach § 8a SGB VIII und ggf. moderierte Fallkonferenzen durch 
alle Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

 Beratungs- und Therapieangebote durch die Familien- und Jugendberatungsstellen, 
Verein Wirbelwind, Pro Familia, Pfunzkerle, Beratung durch insoweit erfahrene Fach-
kräfte, Kinder- und Jugendpsychotherapeut*innen, Schulpsychologische Beratungs-
stelle, Suchtberatung, Kinderschutzbund 

 Angebote des Referats Prävention des Polizeipräsidiums 
 Angebote weiterer sozialer Dienste 

 
Ideen für ergänzende Angebote: 

 
 Nachqualifizierung innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 
 Qualifizierung von Berufsgruppen außerhalb der Jugendhilfe (eigenfinanziert) 
 Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 
 Ausbau der Begleitung für Schutzkonzepte (eigenfinanziert), begrenzte Landkreis-

finanzierung von Begleitung für Schutzkonzepte von finanzschwachen Vereinen 
 Präventionsangebote (überwiegend drittmittelfinanziert) 
 Beratung für Nachbar*innen usw. (sogenannte Bystander) 
 Weiterentwicklung der insoweit erfahrenen Fachkräfte, Beratung inklusive Fallbe-

sprechungen/Möglichkeit für Fachkräfte zur Reflexion im Nachgang 
 ggf. Erarbeitung einer Orientierungshilfe – Übersicht über alle Akteur*innen, alle An-

gebote, Standards der Zusammenarbeit usw. (Wo gibt es Parallelstrukturen, die wir 
mitnutzen bzw. zugänglich machen können?) 

 
2. Beratung für von sexualisierter Gewalt Betroffene und deren Angehörige bzw. 

Kontaktpersonen im Landkreis Reutlingen 
 

Der Verein Wirbelwind bietet seit 2022 auch Beratung durch insoweit erfahrene Fach-
kräfte im Kinderschutz (IEF) nach SGB VIII bzw. KKG an, sofern es bei der Einschät-
zung einer Kindeswohlgefährdung primär oder ausschließlich um sexualisierte Gewalt 
geht. Für anderer Ausprägungen der Kindeswohlgefährdung haben die Träger der Hilfen 
zur Erziehung im Landkreis Reutlingen eigene, eigens für diese Aufgabe qualifizierte 
Fachkräfte. Allen anderen Trägern und Institutionen stehen IEF bei den Familien- und 
Jugendberatungen, bei Pro Familia, bei der Psychologischen Beratungsstelle des Dia-
konieverbandes zur Verfügung. 
 
Neben dem Verein Wirbelwind bieten auch die Familien- und Jugendberatungsstellen 
sowie Pro Familia Beratung für Betroffene von sexualisierter Gewalt an. Es hat sich in 
den letzten Jahren so entwickelt, dass für eine Erstberatung meist auf den Verein Wir-
belwind verwiesen wird und der Verein wiederum für längerdauernde Beratungsprozes-
se bzw. die Begleitung der Familien an die anderen Träger verweist.  
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3. Bewertung des Antrags und Zuwendungsvereinbarung 
 

Der Verein Wirbelwind steht mit seinem Namen und seiner Fachlichkeit für jahrzehnte-
langes Engagement, für eine professionelle Beratung und Hilfe für die Betroffene sexua-
lisierter Gewalt und deren Angehörigen sowie für die Sensibilisierung und Qualifizierung 
von Fachkräften innerhalb und außerhalb der Jugendhilfe. Ohne das Engagement des 
Vereins Wirbelwind, das weit über die geförderten Fachkraftstellen hinausreicht, stünde 
die gemeinsame Arbeit im Landkreis Reutlingen längst nicht da, wo sie steht. Das ist 
nicht hoch genug zu schätzen und wird hier ausdrücklich anerkannt. Allerdings darf ein 
Schutz- und Präventionskonzept eines Landkreises nicht ausschließlich auf einen Trä-
ger setzen. Es geht um das Zusammenwirken und die Verantwortungsübernahme aller 
institutionellen Partner. 
 
Die langfristige Finanzierung solcher Präventions- und Qualifizierungsmaßnahmen ge-
gen sexualisierte Gewalt liegt unabhängig vom Anbieter primär in der Verantwortung der 
jeweiligen Institution, die diese in Anspruch nimmt, den Schulen oder Kindertagesein-
richtungen. Die Verwaltung sieht die Finanzierungsverantwortung des Landkreises hier 
nur bzgl. der Erreichung neuer Zielgruppen sowie in der finanziellen Entlastung finanz-
schwacher Akteure, wie z. B. kleiner Vereine.  
 
Die Zuwendungsvereinbarung 2024 bis 2026 soll neben der Beratung für von sexuali-
sierter Gewalt Betroffenen und deren Angehörigen und einer allgemeinen Beratung für 
Fachkräfte auch die Beratung als „Insoweit Erfahrener Fachkraft“ (IEF) umfassen und 
die zum Jahresende auslaufende Leistungs- und Entgeltvereinbarung ablösen. Mit die-
ser Änderung vollzieht der Landkreis eine Angleichung an die Förderung von Pro Fami-
lia und des Diakonieverbands Reutlingen, wo die Finanzierung der IEF schon lange in 
die Zuwendungsvereinbarung integriert ist. 
 
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung, statt zuletzt 2,25 zukünftig 2,0 Fach-
kraftstellen zu fördern, da durch das Projektende zum 31.12.2023 der Aufwand für Qua-
lifizierungsangebote deutlich sinkt, allerdings der Beratungsaufwand im Zuge von Quali-
fizierungs- und Präventionsmaßnahmen und IEF wiederum gestiegen ist. Dieses Vorge-
hen ist mit dem Verein Wirbelwind abgestimmt. 
 
Die Verwaltung befürwortet die Fortsetzung und den Abschluss einer Zuwendungsver-
einbarung für die Jahre 2024 bis 2026 über die Förderung von 2,0 Fachkraftstellen. Au-
ßerdem befürwortet die Verwaltung die Auszahlung einer Einmalzahlung für 2024 in Hö-
he von 7.144,00 EUR, die nicht in den Basisbetrag der Dynamisierung einfließt.  
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X Antrag 0 Verwendungsnachweis 2023
(Name des Vereins/nstitution usw,) Wirbetwind eV., Kaiserstrae 4, 72764 Reuthngen

Ausgaben

1,1 Personakko8ten
Anzaht Beschäftigto
Umfang in % (VoUzeitquivaIente)

ft 3 U 2022
100 ' k &

1.1.1 GehäfterlLOhne _)
Fachkrfte 70000 EUR
Verwaltungskrafte 2000 EUR
Honorarkrãfte EUR

-

'

Hiifskräfte/Ehrenamthche 500 EUR A cQQ
Praktikanten/innen EUR
Reinigungspersonal EUR
Sonstige EUR 72500 EUR

1.1.2 Personanebenkosten
Arbeitgeberanteii Sozialversicherung EUR
Aus- und FortbUdung 1500 EUR
Supervision 1000 EUR
Beitrag zur 8erufsgenossenschaft EUR
Reisokosten 1000 EUR
Sonstige Umlageri 1000 EUR 4500 EUR

1.2 Raumkosten
Mieten/Pachten 2500 EUR
Raumnebenkosten EUR 2500 EUR

1.3 Sachkosten Verwaltungs-und Betriebskosten
Buromaterial 1500 EUR
Offenthchketsarbeit 1000 EUR

KFZ-8etriebskosteri EUR
Instandhatung/Reparaturen für

1000 EURRäume und Gobäude
Porto und Tetekommunikation 1000 EUR
Versicherungen 500 EUR
Beiträge/Abgaben/Steuern/Ztaszahunger EUR
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel EUR
Lebensmittelaufwand 500 EUR
Erstattungen/Umiagen usw. an
Kooperationspartner EUR

Sonstiges (ohno Abschreibungen) 3000 EUR 8500 EUR

1.4 Beihlifen/Einzeffallhflfen an Kilenten EUR

Laufende Ausgaben gesamt EUR

1,5 SachmitteUlnvestitionen (Uber 800 EUR) 2000 EUR

1.6 Zufuhrung zu RUcklagen EUR

Summe Ausgaben und ZufUhrung zu RUcklagen 90000 EUR

Staad:O604.2021
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2. Ennahmen [Er:tTTTjJ
____

2.1 LestungsentgeIto für Diensfleistungen
Setbstzaher 5000 EUR1 3 U'J
Krankenkassen E R

:IiIIriii:xiiIT..Iiii::iixrii¯.iiiiiiIi;.ixi,eeiiiii:r:IJIIL1LIi
Ersätze von Kooperatonspartnern EUR
Sonstiges EUR 5000 EUR

2.2 Sonstige ErUse
Mieteinnahmen EUR

Zinsen/Kapitalertrage EUR

Sonstige ErlOse/Ersätze u. Erstattungen EUR 0 EUR

2.3 Offentliche ZuschUsse
Stadt/Gemeinde EUR

Landkreis 70040 EUR
Land 2000 EUR

Bund EUR
Europaische Gemeinschaft EUR
Arboitsamt (ABM u.a.) EUR

Landeswohlfahrtsverband EUR
Sonstiges (Bp.KSK; Krankenkassen etc.) 6000 EUR 78040 EUR

2,4 Elgenmittel

Mitgliedsbeitráge EUR
Spenden/BuIgetder 6960 EUR
Zuwendungen desk elgenen Verbands!
Kirche/Organisation EUR 6960 EUR
Einnahmen gesamt EUR

2.5 Entnahme aus RUcklagen EUR

Summe Einnahmeñ und Entnahme aus RUcklagen 90000 EUR

3. Weitere Angaben

3.1 Rucklagen

Stand: 01.01.2021 13833,69 EUR

Stand: 31.12.2021 13833,69 EUR

3.2 Barvermögen (Festgelder, 8ankguthaben, Kasse)

Stand: 01.01.2021 (inkl. zweckgebundene MitteL 24.975,55 �) 41474,55 EUR

Stand: 31.12.2021 (inkL zweckgebundene Mitte: 55.807,92 �) 55807,92 EUR

3.3 Schudenstand
Stand: 01,01.2021 - EUR
Stand: 31.12.2021 - EUR

LJO /'wsgaoon una tinnanmen sna norwenag.
Be der Verwoadung wird/wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.
Beim Verwendungsnachweis stimmen die Angaben mit den BOchern und 8elegon

(Datum, reci verbindliche Unterschrift)

Stand:06,042021



anora;arnt HP inqen

D Antrag X Verwendungsnachweis 2022 21. M;rz 'fl73
Wirbeiwind e.V., Kaiserstr. 4, 72764 Reutlingen

___________

1. Ausgaben

1.1 Personalkosten
_________________________

Finanzierung Uber LK

Anzaht BeschafUgte 5 MA + 8 Honorarkrafte 3 MA + 3 Honorarkrafte

Umfang in % (Votlzeitaquivalente) 341 % 200 %

1.1.1 Gehälter/Lähne
Fachkrafte 88.766,10 EUR
Verwaltungskrafte 13.055,35 EUR

Honorarkräfte 26.720,00 EUR

Hilfskräfte/Ehrenamtliche 4.446,70 EUR

Praktikanten/innen EUR

Reinigungspersonal 1.439,00 EUR
Sonstige EUR 134.427,15 EUR

1.1.2 Personalnebenkosten

Arbeitgeberanteil Sozialversicherung 86.521,65 EUR

Aus- und Fortbildung 6.601,87 EUR
Supervision 798,10 EUR
Beitrag zur Berufsgenossenschaft 138,81 EUR

Reisekosten 599,22 EUR
Sonstige Umlagen EUR 94.659,65 EUR

1.2 Raumkosten
Mieten/Pachten 9.000,00 EUR

Raumnebenkosten EUR 9.000,00 EUR

1.3 Sachkosten Verwaltungs-und Betriebskosten

Buromaterial 6.248,99 EUR
Offentlichkeitsarbeit 1.660,54 EU R

KFZ-Betriebskosten EUR
InstandhaItung/Reparaturen für

11 230 76 EURRäume und Gebäude
Porto und Telekommunikation 925,63 EUR

Versicherungen 1.014,43 EUR
Beitrage/Abgaben/Steuern/Zinszahlunger 1.217,00 EU R

Materialkosten (statt: Mediz./pfleg. Verbrauchsrr 25.461 ,62 EUR

Lebensmittelaufwand 1.673,94 EUR

Erstattungen/Umlagen usw. an
Kooperationspartner EUR

Sonstiges (ohne Abschreibungen) 2.862,69 EUR 52.295,60 EUR

t4 Beihitfen/Einzetfallhilfen an Klienten EUR

Laufende Ausgaben gesamt 290.382,40 EUR

1.5 Sachmittel/Investitionen (Uber 800 EUR) EUR

1.6 Zufuhrung zu Zweckgebundene Mittel (keine RUcklagen) 2.860,37 EUR

Summe Ausgaben und ZufUhrung zu RUcklagen 293.242,77 EUR

Stand:27.03.2020

Meta Ehni
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-2-

2. Einnahmen

2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen

Selbstzahler 19.225,72 EUR

Krankenkassen EUR

Pflegekassen EUR

Sozialamter EUR

Ersätze von Kooperationspartnern EUR

Sonstiges EUR 19.225,72 EUR

2.2 Sonstige Erlöse
Mieteinnahmen 600,00 EUR

Zinsen/Kapitalertrage EUR

Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen 6.095,13 EUR 6.695,13 EUR

2.3 Offentliche ZuschUsse

Stadt/Gemeinde 8.039,00 EUR

Landkreis 137.333,00 EUR
Land 56.563,57 EUR

Bund EUR

Europaische Gemeinschaft EUR

Arbeitsamt (ABM u.a.) EUR

Landeswohlfahrtsverband EUR
Sonstiges (Bp. SodEG Zuschuss, KSK;

5.750 00 EUR 207.685,57 EUR
Krankenkassen etc.)

2.4 Eigenmittel

Mitgliedsbeiträge 3.026,00 EUR

Spenden/BufgeIder 56.610,35 EUR
Zuwendungen des/r elgenen Verbands!
Kirche/Organisation EUR 59.636,35 EUR
Einnahmen gesamt 293.242,77 EUR

2.5 Entnahme aus Rucklagen EUR

Summe Einnahmen und Entnahme aus Rucklagen EUR

3. Weitere Angaben

3.1 Rucklagen

Stand: 01 .01 .2022 13.833,69 EUR

Stand: 31.12.2022 13.833,69 EUR

3.2 Barvermogen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)

Stand: 01.01.2022 (inkl. zweckgebundene Mittel: 55.807,92 �) 55.807,92 EUR

Stand: 31.12.2022 (inkl. zweckgebundene Mittel: 58.668,29�) 58.668,29 EUR

3.3 Schuldenstand

Stand: 01 .01 .2022 0 EUR
Stand: 31.12.2022 0 EUR

uie #usgaen una tinnanmen sina notwenaig.

Bei der Verwendung wird/wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.
Beim Verwendungsnachweis stimmen die Angaben mit den BUchern und Belegen 14.03.2023

(Datum, re tsverbindliche Unterschri

Stand:27.03.2020


